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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.09.1981

Norm

StVO §9 Abs5

Rechtssatz

Gemäß § 8 Abs 5 StVO dürfen die Lenker von anderen als Schienenfahrzeugen selbständige Gleiskörper nicht in der

Längsrichtung befahren; von diesem Verbot sind aber Fahrzeuge des Verkehrsunternehmens, daß den Verkehr mit

den Schienenfahrzeugen betreibt, oder in dessen Auftrag fahrende Fahrzeuge und Fahrzeuge des Straßendienstes

ausgenommen. Wenn demnach Fahrzeugen des den Verkehr mit Schienenfahrzeugen betreibenden

Verkehrsunternehmens sogar - und zwar ohne weitere Voraussetzungen - das Befahren eines selbständigen

Gleiskörpers in der Längsrichtung erlaubt ist, so muß dies um so mehr für den Schienenbereich am Fahrbahnrand

(siehe dazu § 7 Abs 1 letzter Satz StVO) gelten, auch wenn dieser Fahrbahnteil von der übrigen Fahrbahn durch

Sperrlinien getrennt ist.
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